
Berlin, den 21. Juni 2003  

Beschluss des Bundesvorstandes der CDU Deutschlands vom 21. 
Juni 2003  

Der Bundesvorstand unterstützt den Beschluss der Kommission "Soziale Sicherheit" zur 
Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vom 18. Juni 2003 als eine gute Grundlage 
für die künftige Erarbeitung seines Antrages zur Reform der sozialen Sicherungssysteme 
an den 17. Parteitag im Dezember 2003. Der Bundesvorstand begrüßt insbesondere, 
dass die Kommission den unabweisbaren Reformbedarf für die nächsten 20 Jahre klar 
aufzeigt. 

Der Bundesvorstand bittet die Kommission "Soziale Sicherheit" unter anderem, 
ergänzende Vorschläge für eine Verbesserung der Effizienz des Gesundheitssystems im 
Lichte der im Bundesvorstand geführten Diskussion vorzulegen. Er empfiehlt ferner zu 
prüfen, ob zusätzlich zu den von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen auch 
Wahlmöglichkeiten zwischen der GKV und der PKV für bestimmte Leistungen eingeräumt 
werden können.  
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